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11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 17/1 – Hafenstraße – im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB i.V.m. einer Anpassung des FNP im Wege der Be-
richtigung 
Vorabbeteiligung der IHK

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o.g. Planung sieht eine Umwandlung einer gemischten Baufläche in eine Sonderbau-
fläche „Großflächiger Einzelhandel“ im Bereich Hafenstraße vor. Im Geltungsbereich be-
findet sich bereits eine Filiale des Lebensmitteldiscounters Aldi Süd mit einer Verkaufsflä-
che von aktuell 928 qm. Die Fa. Aldi hat im Juli 2012 im Rahmen einer Bauvoranfrage die 
Erweiterung um 215 qm Verkaufsfläche beantragt; eine darüber hinausgehende Erweite-
rung ist aufgrund der begrenzten Grundstücksfläche nicht mehr möglich. 

Die Planung der Stadt Emmerich sieht vor, den vorhandenen Betrieb auf den Bestand 
festzuschreiben, ohne dass dieser auf den passiven Bestandsschutz reduziert wäre, um 
einen Ausgleich zwischen den öffentlichen und privaten Interessen zu erzielen. 

Die Stadt Emmerich begründet die Festsetzung der aktuellen Verkaufsfläche auf den Be-
stand mit dem Ziel, den Einzelhandel (gemäß dem Einzelhandelskonzept) in der Innen-
stadt zu stärken. Dieses Ziel unterstützen wir. Eine Erweiterung der Aldi-Filiale um die be-
antragten 215 qm Verkaufsfläche steht diesem Ziel aus unserer Sicht allerdings nicht ent-
gegen, denn die geplante Erweiterung um 215 qm Verkaufsfläche hat nach unserer Ein-
schätzung (die nach unserer Information durch die Fa. Aldi auch gutachterlich unterlegt 
wird) keine negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich oder die Nah-
versorgungsstruktur und dient in erster Linie der Optimierung der Logistikabläufe und der 
Verbesserung der Warenpräsentation.  

Die Ermöglichung dieser (letzten) Erweiterung erscheint uns als sach- und abwägungsge-
rechte Lösung, um einerseits die städtebaulichen und öffentlichen Ziele der Stadt Emme-
rich am Rhein (Stärkung der Innenstadt und der Nahversorgungsstruktur) und andererseits 
die wirtschaftlichen Interessen des Betreibers bzw. Grundstückseigentümers zu berück-
sichtigen, der dort bereits seit 25 Jahren ansässig ist.  
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Wir regen in diesem Zusammenhang an, dass am Standort Aldi Hafenstraße/ Bahnhof-
straße maßvolle Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen der Anlage zulässig sein 
sollten, um so die Zukunftsfähigkeit des Standortes zu sichern und Investitionssicherheit 
zu schaffen. Der Standort ist im Jahr 1987 eröffnet und seitdem mit der Zustimmung der 
Stadt Emmerich bereits in die Großflächigkeit erweitert worden.  

Wir schlagen vor, die „neue“ Gesamtverkaufsfläche von 1.143 qm im Bebauungsplan fest-
zusetzen. Auf diese Weise könnte tatsächlich ein Interessensausgleich stattfinden. Dies 
sollte in enger Abstimmung mit dem betroffenen Unternehmen erfolgen. Dabei bieten wir 
gerne unsere Unterstützung an. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
Im Auftrag 

Svenja Krämer 












